
Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 

„Abfallwirtschaft Landkreis Neumarkt (ALN) – Regiebetrieb 

des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.“ 

 
Aufgrund von Art. 17 Satz. 1, Art. 76 Abs. 6 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 
2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2022 (GVBl S. 374), erlässt der 
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. folgende Satzung: 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Sondervermögen, Name, Sacheinlage 
 
(1) Der Regiebetrieb wird ab 01.01.2024 innerhalb der allgemeinen Verwaltung und 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) finanz-
wirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. nach den 
Vorschriften der Landkreisordnung und den Bestimmungen dieser Betriebssatzung 
geführt. 
 
(2) Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen von 
Eigenbetrieben finden auf diese Einrichtung insoweit Anwendung, als in dieser 
Betriebssatzung hierzu ausdrückliche Regelungen getroffen werden.  
 
(3) Der Regiebetrieb führt den Namen „Abfallwirtschaft Landkreis Neumarkt – ALN“. 
 
(4) Zur Erfüllung des Betriebszwecks legt der Landkreis in das Sondervermögen der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Liegenschaften ein; die näheren Festlegungen zu 
dieser Sacheinlage trifft der Kreistag mit gesondertem Beschluss. 
 
 

§ 2 
 

Betriebszweck 
 
(1) Gegenstand des Regiebetriebs ist die Aufgabenerfüllung der kommunalen 
Abfallwirtschaft als entsorgungspflichtige Körperschaft für den Landkreis Neumarkt 
i.d.OPf. im Sinne des Art 3 BayAbfG. 
 
(2) Der Regiebetrieb ist im Rahmen der Gesetze zu allen Maßnahmen und Geschäften 
berechtigt, die mit dem genannten Gegenstand zusammenhängen oder ihn fördern 
könnten. Er kann sich insbesondere zur Erfüllung seiner Aufgaben und gesetzlicher 
Pflichten anderer Dienststellen der Landkreisverwaltung oder externer Dienstleister 
bedienen. 

 



§ 3 
 

Zuständigkeiten, Betriebsleitung 
 
(1) Soweit in dieser Betriebssatzung keine abweichenden oder weitergehenden 
Regelungen getroffen werden, bestimmen sich die Zuständigkeiten und der Vollzug für 
die laufenden Geschäfte des Regiebetriebs sowie für seine darüber hinaus gehenden 
Angelegenheiten nach den für die Verwaltung des Landkreises Neumarkt i.d.Opf. 
geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den vom Landkreis Neumarkt i.d.OPf.  
aufgrund seines Selbstverwaltungsrechts getroffenen Regelungen. Auf den Betrieb 
sind daher insbesondere die Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises 
Neumarkt i.d.OPf. und die Dienstanweisungen des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden; hinsichtlich der bisherigen 
Zuständigkeiten treten somit keine Änderungen ein. 
 
(2) Eine Werkleitung im Sinne von § 12 Satz 2 EbV wird nicht eingerichtet. 
 
 
 

§ 4 
 

Wirtschaftsführung 
 
(1) Der Regiebetrieb ist unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des 
Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu führen. 
 
(2) Auf die Wirtschaftsführung des Regiebetriebs finden Art 76 Abs. 5 Satz 1 LKrO 
sowie § 2, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 und Abs. 2, § 7 Satz 1, §§ 9 und 10 EbV entsprechend 
Anwendung. 
 

 
§ 5 

 
Wirtschaftsjahr (Haushaltsjahr) 

 
Das Wirtschaftsjahr (Haushaltsjahr) des Regiebetriebs ist das Kalenderjahr (§ 11 Satz 
1 EbV). 
 

 
§ 6 

 
Wirtschaftsplan (Haushaltsplan) 

 
Vor Beginn eines jeden Jahres ist ein Haushaltsplan entsprechend Art. 58 Abs. 2 LKrO 
aufzustellen. Dieser besteht aus dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und 
Finanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. 
 
 

 
 
 



§ 7 
 

Buchführung und Kostenrechnung 
 

Zur Buchführung und zur Kostenrechnung ist § 18 EbV entsprechend anzuwenden mit 
der Maßgabe, dass die Rechnung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen 
Buchführung (Doppik) geführt wird. 

 
 

§ 8 
 

Jahresabschluss 
 

(1) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss 
entsprechend Art. 88 LKrO aufzustellen. 
 
(2) Der Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 
Vermögensrechnung (Bilanz) und dem Anhang.  
 
 

§ 9 
 

Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung 
 

(1) Der Regiebetrieb unterliegt der örtlichen und überörtlichen Prüfung. 
 
(2) Der Umfang der Rechnungsprüfung bestimmt sich entsprechend nach Art. 92 Abs. 
3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 LKrO.  

 
 

§ 10 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 
Neumarkt, 21.11.2023 

 
Gailler 
Landrat 


